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Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit

Ausgangspunkte

Um Gerechtigkeit werden Kriege geführt, im Namen einer wie auch im-
mer gearteten Gerechtigkeit entflammen Revolutionen, Menschen werden
verurteilt, den Einen werden ihre Güter genommen, um sie den Anderen
zu geben, man gewährt Privilegien und erkennt sie ab. Menschen sehen
sich bereit, vieles zu ertragen, solange ihre Last eine gerechte bleibt, und
sie fühlen sich wiederum verletzt, obwohl es ihnen gar nicht schlecht geht,
wenn es die Anderen ungerechterweise besser haben1. Allgemein gilt, dass
Gerechtigkeit sozial relevante Situationen betrifft und man sich überall
dort auf sie beruft, wo Konflikte entstehen: beim Nehmen und Geben, bei
Ansprüchen und Absagen, bei der Verteilung und Umverteilung von Gü-
tern und Pflichten. Trotz einer enormen Zahl mannigfaltiger Gerechtig-
keitstheorien ist dieser Begriff noch immer nicht eindeutig bestimmt wor-
den. Im rechts- bzw. politikwissenschaftlichen Kontext jedenfalls wird der
„Gerechtigkeit“ ein normativer und kein axiologischer Wert zugeschrie-
ben. Höffe stellt dazu fest: „Wohlwollen, Mitleid und Solidarität sind je-
doch weder überflüssige Einstellungen noch Haltungen, die aus Gerechtig-
keitsgründen geboten sind. Während wir um das wohlwollende, solidari-
sche oder großzügige Handeln eines anderen bitten oder darauf hoffen
können, ist die gerechte Praxis etwas, das man verlangt. Die Anerkennung
der Gerechtigkeit betrachten wir nicht als einen Gnadenakt, um den wir
die Mitmenschen oder die »Obrigkeit« bitten und die sie uns aus Sympa-
thie oder Mitleid gewähren. Die Verwirklichung von Gerechtigkeit wird

I.

1.

1 Perelman, O sprawiedliwości, Warschau 1959, S. 21, zit. nach: Ziembiński, O poj-
mowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992, S. 15.
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gefordert; angesichts von Ungerechtigkeit wendet man sich nicht ent-
täuscht ab, sondern ist entrüstet, empört und erhebt Protest.“2

Die einzelnen Gerechtigkeitskonzepte erweisen sich jedoch als sehr
vielfältig. Was sie voneinander unterscheidet, sind vor allem die zur ihren
Prämissen zählenden sog. Gerechtigkeitsformeln, d.h. Kriterien, nach de-
nen man gewisse Rechtsträger gleichbehandelt, weil sie eine gewisse Ei-
genschaft gemein haben, die aus dem Blickwinkel des jeweiligen Kon-
zepts als entscheidend angesehen wird. Man unterscheidet in diesem Sinne
zwischen Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva) und ausgleichen-
der Gerechtigkeit (iustitia commutativa) als die beiden Arten der Gerech-
tigkeit im materiellen Sinne, also bei der Aufteilung von Vorteilen und
Lasten. Daneben steht außerdem die Gerechtigkeit im formellen Sinn, die
all jenes als gerecht ansehen will, was mit dem Gesetz übereinstimmt.

Nach Ziembiński3 betrifft die Verteilungsgerechtigkeit die Fragestel-
lung, „was der einzelne für das Allgemeinwohl leistet und was ihm dafür
gerechterweise im Gegenzug gebührt“. Im Schrifttum wird zumeist zwi-
schen den folgenden Formeln der Verteilungsgerechtigkeit differenziert:
a) egalitäre Formeln – jedem das Gleiche, unabhängig von seinen beson-
deren Merkmalen bzw. jedem nach seinen (gerechtfertigten) Bedürfnissen
sowie b) meritorische Formeln – jedem nach seiner geleisteten Arbeit (er-
brachtem Aufwand), jedem nach seinen Verdiensten. Die ausgleichende
Gerechtigkeit hingegen strebt nach Angemessenheit zwischen mehreren
Individuen und kann z.B. in zivilrechtlich geprägten Beziehungen Anwen-
dung finden. Verteilungsgerechtigkeit basiert, so Tkacz, in Anlehnung an
Aristotele, auf dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ausgleichende Gerech-
tigkeit hingegen auf dem Gleichheitssatz.4 Vor einem Einstieg in die ge-
nauere Untersuchung der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs
zum Verständnis des Gerechtigkeitsgrundsatzes in der polnischen Verfas-
sung sei bereits vorweggenommen, dass die ausgleichende Gerechtigkeit

2 Die ursprünglich von Höffe, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen
Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt am Main 1989 (polnische Auflage Kra-
kau 1999), S. 56 entnommene Aussage wurde von Karp, Sprawiedliwość społecz-
na. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa
ustrojowego, Krakau 2004, S. 37 angeführt.

3 Ziembinski (Fn. 1), S. 135.
4 Tkacz, Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,

Kattowitz 2003, S. 37.
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in dieser Judikatur auch im Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der
Gemeinschaft auftritt.5

Soziale Gerechtigkeit

Der für die vorliegende Aufarbeitung bedeutsame Begriff der sozialen Ge-
rechtigkeit findet sich in Art. 2 der polnischen Verfassung (plVerf) wieder,
in dem es heißt, die Republik Polen sei ein die Grundsätze der sozialen
Gerechtigkeit verwirklichender Rechtsstaat. In der Literatur wird dieser
Begriff als ein Konglomerat verschiedener Gerechtigkeitsformeln im Rah-
men der Verteilungsgerechtigkeit verstanden. Die Verwendung der Be-
zeichnung „soziale Gerechtigkeit“ stellt, insbesondere nach Ansicht von
Ziembiński, keine Bezugnahme auf eine bestimmte, einfache, auf einem
einzigen Kriterium aufbauende Gerechtigkeitsformel dar. Stattdessen wird
auf eine speziellere komplexe Formel zurückgegriffen, die in einem ange-
messenen Kompromiss verschiedene Forderungen in Bezug auf die Rege-
lung zwischenmenschlicher Beziehungen und der gesellschaftlichen Ord-
nung berücksichtigt. An anderer Stelle kommt derselbe Autor zu dem
Schluss, dass man „zur Feststellung des tatsächlichen Inhalts einer als »so-
ziale Gerechtigkeit« bezeichneten Formel, wenn diese für die Verteilung
von gewissen Gütern angewandt wird, wohl mit einer Aufstellung aller
eindimensionalen Gerechtigkeitsformen anfangen sollte, um jene Kriterien
zu ermitteln, von denen man glaubt, sie sollten bei der Verteilung von Gü-
tern berücksichtigt werden. Im nächsten Schritt ist das Gewicht jedes die-
ser Kriterien zu bestimmen“.6

Im Schrifttum wird zur Bedeutung des Begriffs „Gerechtigkeit“ in der
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs ebenfalls die Ansicht vertre-
ten, im Rahmen der als „soziale Gerechtigkeit“ betitelten Formel des
Art. 2 plVerf sei der „sozialen“ Komponente jede Bedeutung abzuspre-
chen.7 Das grundsätzliche Argument zur Unterstützung dieser These wur-
de aus der oben zitierten Meinung von Ziembiński abgeleitet. Aus dieser
geht hervor, dass die genaue Bestimmung, was den „sozialen“ Charakter
von Gerechtigkeit ausmachen soll, ohne eine vorherige Festlegung der

2.

5 Siehe VerfGH v. 22.02.2000, 8/98, OTK-ZU2000 3/87.
6 Ziembiński, Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warschau 1996, S. 58;

ebendieser (Fn. 1), S. 135.
7 Tkacz (Fn. 4), S. 9 f.
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speziellen Grundsätze, auf denen zuerst der Begriff „Gerechtigkeit“ grün-
den soll, unmöglich bleibt. Dem ist jedoch hinzuzufügen, dass dieser Um-
stand Ziembiński nicht daran hinderte, sich mit der sozialen Gerechtigkeit
zu befassen. Soziale Gerechtigkeit nimmt Bezug auf Gerechtigkeit allge-
mein, wenngleich es sich dabei um eine sozial institutionalisierte Gerech-
tigkeit handelt, die deutlich gewichtigere Angelegenheiten als „zum Bei-
spiel eine gerechte Benotung in einem künstlerischen Wettbewerb oder
einem Boxwettkampf“ betrifft.8 Die Verkennung eines bedeutsamen Be-
standteils des im Wortlaut von Art. 2 plVerf verwendeten Begriffs der „so-
zialen Gerechtigkeit“ erscheint als eine unzulässige Vereinfachung. Dieses
Vorgehen wird auch nicht durch den von Tkacz vorgebrachten Umstand
gerechtfertigt, dass der Begriff der sozialen Gerechtigkeit erst im 19. Jh.
auftauchte und eng mit den damaligen gesellschaftlichen Bewegungen
verknüpft war, ohne dass es sich dabei um einen wissenschaftlichen Ter-
minus handelte. Diese Meinung stellt wiederum eine Verallgemeinerung
der Herkunft und Bedeutung des Begriffs „soziale Gerechtigkeit“ dar, der
gerade im Rechtswesen eine bedeutende Rolle u.a. im Hinblick auf die
Abkehr vom Rechtspositivismus spielte, indem er keinen Verfall in das
andere Extrem, die Naturrechtskonzepte, zuließ. 9

Auf der Grundlage des geltenden Rechts werden verschiedene Ansich-
ten zum Verhältnis zwischen den beiden in Art. 2 plVerf verwendeten Be-
griffen „Rechtsstaat“ und „soziale Gerechtigkeit“ vertreten. Nach einigen
Autoren (vor allem Morawski) liegt die Essenz des Rechtsstaats in der
Verwirklichung von Politik-, Sozial- und Wirtschaftswesen in einer poli-
tisch-rechtlichen Grundordnung. Das Rechtsstaatskonzept an sich beinhal-
tet bereits einige wertende Regeln: Gleichheit vor dem Recht, Verbot der
Diskriminierung von Minderheiten, Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit, Verbot von entschädigungsloser Enteignung, Recht auf rechtliches
Gehör, Unschuldsvermutung, Verbot von Entscheidungen, die zu Umwelt-
katastrophen führen. Die Rechtsstaatsidee stellt demnach gewisse Anfor-
derungen an die Gerechtigkeit, wobei es sich – so Karp – einzig um ele-
mentare Werte des Gerechtigkeitsideals handelt. Der Unterschied zwi-
schen einem theoretischen Gerechtigkeits- und dem Rechtsstaatskonzept

8 Ziembiński (Fn. 6), S. 58.
9 Giaro, Wartości w języku prawnym i w dyskursie prawniczym, in: Biblioteka Try-

bunału Konstytucyjnego, Zespół Prezydialny Biura Trybunału Konstytucyjnego
(Hrsg.), Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Warschau 2009, S. 13 ff.;
siehe auch Karp (Fn. 2), S. 45 u.a.
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besteht darin, dass ersteres vor der Bestimmung anderer moralischer Wer-
te nichtpolitischer Natur (z.B. gleicher Zugang zu Bildungswesen, Äm-
tern, Gesundheitswesen) keinen Halt macht. Soziale Gerechtigkeit wird
dadurch zu einem universalen gesellschaftlichen, politischen und morali-
schen Ideal, welches über die bloße Benennung von wertvollen Gütern in
jedem Lebensbereich hinaus auch die Rangordnung dieser Güter zu be-
stimmen sowie in Kollisionsfällen zwischen ihnen zu entscheiden ver-
mag.10

Rechtliche Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit

Die Rechtsnatur der sozialen Gerechtigkeit als Verfassungsgrundsatz

In der Präambel der Verfassung tritt der Begriff „Gerechtigkeit“ in zweier-
lei Hinsicht in Erscheinung: Einerseits neben der Wahrheit, Güte und
Schönheit, als einer der universellen Werte, auf die sich die Begründer der
Verfassung berufen, andererseits als ein Bestandteil der Grundlage, aus
der die Grundrechte, die Achtung der Freiheit, das Zusammenwirken der
Gewalten, der Sozialdialog und das Subsidiaritätsprinzip zur Stärkung der
Rechte von Bürgern und ihrer Vereinigungen erwachsen. In Art. 2 plVerf
tritt er hingegen in Verknüpfung mit dem Adjektiv „sozial“ auf. Das in
dieser Vorschrift enthaltene Gebot der „Verwirklichung“ sozialer Gerech-
tigkeit geht dabei weiter als die in der Präambel einzig in Bezug auf die
Grundrechte genannte „Achtung“. Während die Grundsätze der sozialen
Solidarität in der Verfassung der Volksrepublik Polen noch bei einer Viel-
zahl anderer Vorschriften über die Aufgaben des Staates und die von ihm
zu erfüllenden Ziele (Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, Abschaffung
der Ausbeutung des Menschen und Bekämpfung von Verstößen gegen
Grundprinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens) genannt worden
waren, wurde den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit in der Verfas-
sung der Republik Polen während der Übergangszeit von 1989-1997 der
höchste Rang unter den Vorschriften über die politische Staatsordnung zu-
geschrieben, obwohl die entsprechende Norm mit dem Rechtsstaatsprinzip
in ein und derselben Vorschrift verortet war.

II.

1.

10 Karp, ebenda., S. 184.
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Dem Art. 2 der Verfassung vom 2. April 1997 lassen sich hingegen drei
Grundsätze entnehmen: das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip so-
wie die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit. Jedes dieser elementaren
Prinzipien gilt es einzig in Zusammenhang mit und unter Berücksichti-
gung der beiden anderen zu erläutern.11

Die Rechtsnatur des Grundsatzes der sozialen Gerechtigkeit bleibt in
der Lehre zu Verfassungsrecht und Rechtstheorie umstritten. Die meisten
Autoren bescheinigen dem Grundsatz als Ganzem ebenso wie seinen ein-
zelnen Bestandteilen einen normativen Charakter. Die in Art. 2 zur An-
wendung kommenden staatsorganisatorischen Grundsätze werden als Ge-
neralklauseln verstanden, bilden also eine Art normatives Konstrukt der
Rechtssprache, durch das sich der Gesetzgeber mit den Normadressaten
auf die Berücksichtigung von außerrechtlichen Kriterien bei der Rechtsan-
wendung verständigt. Darüber hinaus erlegen sie dem besagten Normad-
ressaten das Gebot auf, sich in gewissen Situationen auf eine bestimmte
Art und Weise zu verhalten.12 Teilweise wird vertreten, den Grundsätzen
der sozialen Gerechtigkeit seien ein normativer Charakter sowie eine min-
destens denen der sonstigen Grundsatznormen im ersten Kapitel der Ver-
fassung entsprechende Rechtskraft zuzuschreiben. Nach anderer Ansicht
fehlt diesem Prinzip ein solcher normativer Charakter bzw. handelt es sich
lediglich um einen quasi-normativen Grundsatz, der zwar mithilfe eines
normschöpfenden Wortlauts ausgedrückt wurde, jedoch (genauso wie an-
dere derartige Prinzipien) nicht die entsprechende Substanz besitzt, um
ihm unmittelbar anwendbare, für den Staat verbindliche und hinreichend
konkrete Normenaussagen zu entnehmen.13

Der normative Charakter der sozialen Gerechtigkeit als Verfassungs-
grundsatz schließt gleichwohl nicht aus, dass die vom Sejm (der Unter-
kammer des polnischen Parlaments) im Wege von Gesetzen getroffenen
Entscheidungen einer Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof zugäng-
lich sind. Der Ansicht, der Verfassungsgerichtshof könne bei der Beurtei-
lung der Verfassungsmäßigkeit einzelner Rechtsakte eine eigene Wahl in
Bezug auf die anwendbaren Formeln der sozialen Gerechtigkeit treffen,

11 Sokolewicz, Komentarz do art. 2 Konstytucji, in: Garlicki (Hrsg.), Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warschau 1999, S. 10.

12 Vgl. Karp (Fn. 2), S. 171.
13 Ebenda, S. 166 und die dort angeführten Ansichten von Tuleja und Ludwikowski.
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wurde in der Lehre mit Skepsis begegnet.14 Dem hielt man vor allem ent-
gegen, dass der Gerichtshof, sollte er die Grundsätze der sozialen Gerech-
tigkeit als Prüfungsmaßstab für formelle Gesetze heranziehen, eigentlich
vielmehr anhand der eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen urteilen würde.
Aus diesem Grund wird in der neuesten Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofs betont, dass „die Beurteilung von Maßnahmen zur Verwirk-
lichung des Grundsatzes der sozialen Gerechtigkeit eine sichtbare Zurück-
haltung der Verfassungsgerichtsbarkeit verlangt“, weil der Gerichtshof
nicht zur Bewertung der Zweckmäßigkeit der vom Gesetzgeber gewählten
Lösungen berufen ist und die Auslegung des Gebots zur Verwirklichung
sozialer Gerechtigkeit nicht ohne eine eingehende Berücksichtigung des
Inhalts einzelner Verfassungsnormen erfolgen sollte.15

Auf die Frage, ob Art. 2 plVerf eine Grundlage bzw. Quelle für subjek-
tive Rechte, insbesondere mit Anspruchscharakter, darstellen kann, geben
weder die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs noch die Rechts-
lehre eine klare Antwort. Der Gerichtshof stellte gleichwohl fest, dass
Art. 2 plVerf keine eigenständige Quelle subjektiver Rechte darstelle, weil
die Regelung vielmehr objektiver Natur sei und lediglich die Eingriffs-
möglichkeiten der öffentlichen Gewalt in die Sphäre der subjektiven
Rechte beschränke.16 Die verfassungsrechtlichen Grundsätze der sozialen
Gerechtigkeit können aber dennoch einen eigenständigen Kontrollmaßstab
bilden, nämlich wenn die gegebene Rechtssache einen Eingriff in solche
Elemente der Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit betrifft, die in keiner
speziellen Verfassungsnorm ihren Ausdruck fanden.17

Auf der Grundlage von Art. 2 plVerf gilt das Gebot der Verwirklichung
des Grundsatzes der sozialen Gerechtigkeit bei der Rechtsetzung und -An-
wendung. Dieser Grundsatz stellt, wie Ziembiński betont, keine unmittel-
bar geltende Rechtsnorm dar, sondern wirkt vielmehr richtungsweisend
beim Gebrauch der gesetzgeberischen Kompetenz bzw. des zustehenden
subjektiven Rechts.18 Eine übermäßige Vereinfachung würde seiner An-
sicht nach die Gleichstellung des „Grundsatzes der sozialen Gerechtig-

14 Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warschau 1988, S. 140; Nowacki,
Rządy prawa. Dwa problemy, Katowice 1995, S. 132, zit. nach Tkacz (Fn. 4),
S. 39.

15 Vgl. VerfGH v. 22. 06.1999, K. 5/99, OTK-ZU 1995/5/100.
16 Siehe auch Sokolewicz (Fn. 11), S. 28 ff.
17 Vgl. VerfGH v. 14.06.2003, K 34/02.
18 Ziembiński (Fn. 6), S. 52.
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keit“ mit dem Begriff der „Rechtsgrundsätze“ darstellen, da letztere den
Inhalt des verfassungsmäßigen Gebots der Verwirklichung sozialer Ge-
rechtigkeit dadurch näher bestimmen, dass sie entsprechende Hinweise für
die Gesetzgebung und die Rechtsanwendung aufstellen. Wie bereits be-
tont, wird in der Lehre wie in der Rechtsprechung des Verfassungsge-
richtshofs davon ausgegangen, dass die analysierten Normen eine Art Ge-
neralklausel mit Verweis auf außerrechtliche, philosophische, wirtschaftli-
che und, ethische Wertungen, also eine Art Rechtsgrundsatz darstellen.
Diese Generalklausel fungiert auch als Mustergrundsatz zum „Verweis“
auf verschiedene Gerechtigkeitsformeln.19

Zu der Frage, ob von einem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit ge-
sprochen werden kann, wenn der Wortlaut der Verfassung unmissver-
ständlich von „Grundsätzen“ im Plural ausgeht, werden verschiedene An-
sätze vertreten. Sokolewicz findet es gerechtfertigt, von einem allgemeinen
Grundsatz auszugehen, der wiederum einen Teil des noch allgemeiner in
Art. 2 plVerf ausgedrückten, aus Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so-
zialer Gerechtigkeit bestehenden Prinzipientrias darstellt. Nach Ansicht
von Ziembiński hingegen erstarren die Grundsätze der sozialen Gerechtig-
keit nicht zu Normen des geltenden Rechts, auch wenn man ihnen die Ge-
stalt bestimmter Verhaltensnormen verleihen mag, weswegen auch kein
Grund dafür besteht, von einem „Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit“
auszugehen, da die Verfassung gerade auf den Plural abstellt. Der Verfas-
sungsgerichtshof selbst bedient sich in der überwiegenden Mehrheit seiner
Entscheidungen des Begriffs „Grundsatz“ im Singular, ohne jemals eine
Begründung für die „Vereinfachung“ des gesetzlichen Terminus angege-
ben zu haben.

Begriff der sozialen Gerechtigkeit in der Rechtslehre

Die frühesten eingehenden Untersuchungen der sozialen Gerechtigkeit als
Begriff entstammen den vorstehend zitierten Aufarbeitungen von Ziem-
biński über das Verständnis sozialer Gerechtigkeit (1992) und über die so-
ziale Gerechtigkeit als Rechtsbegriff (1996). In der ersten Arbeit stellte
Ziembiński fest, dass die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit nicht
gänzlich als inhaltsleer angesehen werden kann und in einem gewissen

2.

19 Ebenda, S. 171.
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Umfang auch ständige Elemente beinhaltet. Der Autor kommt zu dem
Schluss, dass allgemein angenommen wird, dass auf das Wohl jedes Mit-
glieds der Gesellschaft geachtet werden solle. Darüber hinaus sei keine
allzu weitreichende Bildung von hierarchischen Schichten in der Gesell-
schaft erwünscht, insbesondere werde keine radikale Diskriminierung ir-
gendeiner Kategorie von Menschen zugelassen, und allen Bürgern gegen-
über sei ein Existenzminimum zu gewährleisten. Trotz einer egalitären
Betonung lehnen die Verfechter der „sozialen Gerechtigkeit“ ihren Aussa-
gen zufolge einen vereinfachten Egalitarismus zu Gunsten von meritären
Formeln ab.20 In der zweiten Arbeit weist der Autor unter Berufung auf
die verfassungsrechtliche Formel darauf hin, dass soziale Gerechtigkeit
auf die Ordnung der Verhältnisse zwischen bestimmten gesellschaftlichen
Kategorien und nicht zwischen den Individuen bzw. Einzelpersonen, die
der Gruppe gegenüber auf irgendeine Weise verpflichtet sind, abstellt. Je-
de Bezugnahme auf soziale Gerechtigkeit setze deswegen notwendiger-
weise einen Rückgriff auf die Zustimmung zu einer gewissen ganzheitlich
betrachteten gesellschaftlichen Ordnung voraus.21

Sokolewicz22 stützt sich in seinem Kommentar zu Art. 2 der Verfassung
bei der Beschreibung der Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit auf die
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs. Seiner Ansicht nach geht
das Gebot der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit einerseits mit der
Annahme, der Staat stelle ein Allgemeinwohl dar, andererseits mit der So-
lidaritätspflicht anderen gegenüber einher. Die Grundsätze der sozialen
Gerechtigkeit seien materiell mit der angeborenen und unveräußerlichen
Menschenwürde verbunden, die eine unparteiische und gerechte Behand-
lung eines jeden Menschen nach denselben Maßstäben verlangt. Schließ-
lich werde das verfassungsrechtliche Gerechtigkeitsgebot durch den
Grundsatz von gleichen Rechten für alle verstärkt, der wiederum vom Ge-
rechtigkeitsgebot dahingehend einer Korrektur unterzogen wird, dass er
nur eine Gleichbehandlung von Rechtsträgern mit wesentlich gleichen Ei-
genschaften in einer wesentlich gleichen Rechtslage gebietet.

Banaszak23 wies in seinem Kommentar zu Art. 2 der Verfassung darauf
hin, dass die Wortwahl im Fall des Adjektives „sozial“ (im Zusammen-

20 Ziembiński (Fn. 1), S. 133.
21 Ziembiński (Fn. 6), S. 56.
22 Sokolewicz (Fn. 11), S. 58.
23 Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warschau 2009,

S. 57.
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hang mit Gerechtigkeit) bedeutet, dass der Verfassungsgrundsatz einer-
seits Verhältnisse zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesell-
schaft, andererseits zwischen den Gruppen und dem Staat, nicht hingegen
die Relation zwischen dem Staat und dem Einzelnen, betrifft. Die Vor-
schrift des Art. 2 plVerf bezieht sich nicht auf die subjektive Gerechtig-
keitswahrnehmung, sondern vielmehr auf Gerechtigkeit als eine soziale
Kategorie. Dies impliziert die Notwendigkeit, dass der Staat seine Wirt-
schaftspolitik am Interesse der Gesellschaft ausrichtet, und sich nicht ein-
zig darauf beschränkt, die am wenigsten wohlhabenden Gruppen der Ge-
sellschaft in Schutz zu nehmen. Seine Wirkung entfalte dieser Grundsatz
überdies auf verfassungsrechtliche Normen zum Schutz der Rechte und
Freiheiten der einzelnen Bürger und auf den Inhalt des allgemeinen
Gleichheitssatzes. Die bisherige Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofs zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit verallgemeinernd be-
fürwortet der Autor die Ansicht von Domańska24, dass diese Grundsätze
durch die Anwendung komplexer Gerechtigkeitsformeln im Rahmen meri-
tärer statt egalitärer Theorien verwirklicht werden. Dabei wechseln sich
die einzelnen Gerechtigkeitsregeln in Rolle und Rang stets ab und bleiben
vor allem von der sozialen und wirtschaftlichen Lage, in der die Grundsät-
ze der sozialen Gerechtigkeit verwirklicht werden sollen, abhängig.

Die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit in der Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofs im Bereich des Sozialrechts

Allgemeine Anmerkungen

Die Begriffe „soziale Gerechtigkeit“ wie auch „Grundsätze der sozialen
Gerechtigkeit“ wurden in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofs weiter konkretisiert. Man kommt an dieser Stelle nicht umhin, die
Rolle der Bürgerrechtsbeauftragten in diesem Prozess hervorzuheben. In
der Kompetenz des Ombudsmanns liegt u.a. die Ermittlung von Rechts-
verstößen, mitunter gegen die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit, wes-
wegen den Trägern dieses Amtes in zahlreichen Fällen eine Antragsbe-
rechtigung im Verfahren der konkreten Normenkontrolle von formellen
Gesetzen am Maßstab der Verfassung zusteht. Die Verdienste der Bürger-

3.

a)

24 Domańska, Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie
konstytucyjnym, AUL. Folia Iuridica 66, Lodz 2001, S. 167.
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rechtsbeauftragten auf diesem Gebiet sind bemerkenswert. Ihrer Analyse
ist, zumindest in einem bestimmten Umfang, die bereits erwähnte Arbeit
von Domańska gewidmet.25

Von Anfang an bildeten Fälle aus dem Bereich des Sozialrechts einen
beachtlichen Prozentsatz der vom Verfassungsgerichtshof erkannten
Rechtssachen. Meistens stellten die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit
den Kontrollmaßstab für die gerügten Rechtsnormen dar. In Sozialsachen
nahm der Gerichtshof auf die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit meis-
tens im Zusammenhang mit der Gleichheit vor dem Recht und dem
Grundsatz der sozialen Solidarität Bezug. Ihre normative Natur ermöglich-
te den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit (als Leitlinien) eine gestal-
tende Einflussnahme auf die sonstigen Staatsprinzipien, mitunter den be-
reits erwähnten Gleichheitssatz (s. unten).

Die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit im
Sozialversicherungswesen

Eingangs gilt es daran zu erinnern, dass der Verfassungsgerichtshof bis
Ende 1989 über eventuelle Verstöße von Gesetzen gegen die Grundsätze
der sozialen Gerechtigkeit auf der Grundlage von Vorschriften urteilte, die
einer anderen, sozialistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ent-
stammten. Art. 5 Pkt. 5 der vorherigen Verfassung im Wortlaut von 1976
verlautbarte: „Die Volksrepublik Polen […] wirkt auf die Verwirklichung
die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit, die Abschaffung der Ausbeu-
tung von Menschen sowie die Bekämpfung von Verstößen gegen Grund-
prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens hin.“ Die damaligen
ideologischen Prämissen zeichneten auch einige Entscheidungen des Ver-
fassungsgerichtshofs dieser Zeit.

Formeln der sozialen Gerechtigkeit

Von den verschiedenen Formeln der Verteilungsgerechtigkeit berief sich
der Verfassungsgerichtshof in seiner Rechtsprechung am häufigsten auf
die folgenden: Jedem nach seiner (Arbeits-)Leistung, jedem nach seinen

b)

aa)

25 Ebenda, S. 58 ff.
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Bedürfnissen und jedem nach seinem Verdienst. Gleichzeitig gilt es fest-
zustellen, dass der Gerichtshof jegliche Adäquanz egalitärer Formeln der
Verteilungsgerechtigkeit, etwa „jedem gleich viel“, unabhängig von ihren
Alleinstellungsmerkmalen ablehnte. Egalitäre Formeln stünden nämlich
im gänzlichen Widerspruch zu den grundsätzlichen Prämissen der Sozial-
versicherungen, mitunter ihrer Funktion, Anreize für die Aufnahme von
bezahlter Beschäftigung oder anderen Anstrengungen zugunsten der Ge-
sellschaft (etwa bevölkerungspolitischer Art) zu schaffen. In einem Sys-
tem von Hilfs- bzw. gehaltsunterstützenden Maßnahmen drohe dadurch
sogar eine Verschwendung von Gütern entgegen der Bedürfnisse der
Empfänger.26 Diese Formel vermochte es nicht, Anstöße zu Anstrengun-
gen für das Gesamtwohl zu liefern.

In einer Entscheidung vom 30. November 198827 stellte der Gerichts-
hof die neuen, mit dem Gesetz vom 14. Dezember 1982 über die Renten-
versorgung für Arbeitnehmer und ihre Familien eingeführten Vorausset-
zungen für den Erwerb einer Invalidenrentenanwartschaft u.a. aus dem
Gesichtspunkt der Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit in Frage. Die be-
sagten Vorschriften erhöhten die Mindestbeschäftigungszeit für den Er-
werb der Anwartschaft von fünf auf zehn Jahre bei Arbeitnehmern, die
ihre erste Anstellung erst nach der Vollendung des 40. Lebensjahres bzw.
nach Vollendung des 40. Lebensjahres eine neue Beschäftigung erst zehn
Jahre nach Beendigung des vorherigen Arbeitsverhältnisses oder einer
analog anzurechnenden Zeit aufgenommen haben. Gemäß der Formel „je-
dem nach seinen Bedürfnissen“ befand der Gerichtshof, dass „der Gesetz-
geber bei der Gestaltung der Rentenanwartschaft auf gar keinen Fall auf
solche grundlegenden Bausteine wie Anreize in Gestalt von höheren Ren-
ten für entsprechend längere Beschäftigungszeiträume zurückgreifen soll-
te, weil in Fällen einer Unterbrechung des Beschäftigungszeitraums auf-
grund eines zufälligen, für die Behinderung ursächlichen Ereignisses die
Verlängerung der Beschäftigungszeit gerade in keiner Weise vom Arbeit-
nehmer abhängt. Die grundsätzliche Idee der Invalidenrente besteht darin,
die Erfüllung sozialer Bedürfnisse solcher Menschen zu ermöglichen, die
eine Erwerbsunfähigkeit bzw. eine Einschränkung ihrer Arbeitsfähigkeit
aufgrund einer bleibenden oder langwierigen Beeinträchtigung der körper-
lichen Leistungsfähigkeit hinnehmen mussten.“ Der Gerichtshof führte da-

26 Vgl. Ziembiński (Fn. 6), S. 24.
27 VerfGH v. 30.11.1988, OTK 1988/1/6; fortan: K 1/88.
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her aus, dass der ansonsten anwendbare Grundsatz der Verteilung nach ge-
leisteter Arbeit gerade bei der Regelung der Anwartschaft auf eine Invali-
denrente der bedürfnisorientierten Verteilungsformel weichen muss, wes-
wegen die Erwerbsunfähigkeitsrente als eine Leistung zur Erfüllung allein
grundsätzlicher Bedürfnisse von Personen, deren Erwerbsunfähigkeit ge-
sundheits- oder altersbedingt andauert, anzusehen sei.

Diese Ansicht wäre heutzutage aus Sicht der aktuellen Ausgestaltung
der Anwartschaft auf die Arbeitsunfähigkeitsrente kaum angemessen. Die
bedürfnisorientierte Verteilungsformel bildet nämlich die Grundlage für
die Gestaltung des Sozialhilfesystems28 und gegebenenfalls auch der Sozi-
alversorgung (vgl. Sozialhilfe und Familienleistungen), welche gerade un-
abhängig vom Beitrag des Einzelnen zur Erhaltung und Fortentwicklung
der Gesellschaft durch produktive Betätigung gewährt werden. Das Kon-
zept des Verfassungsgerichtshofs wäre vielmehr dann begründet, wenn der
Sozialschutz im Falle einer Behinderung (Erwerbsunfähigkeit) im Rahmen
eines arbeits- und/oder beitragsunabhängigen Versorgungssystems ge-
währleistet worden wäre. Die Differenzierung der Rechtslage von Versi-
cherten (d.h. ihrer Rechte und Pflichten) sollte im Sozialversicherungswe-
sen nach der Gerechtigkeitsformel „jedem nach seiner Arbeit“ erfolgen.
Im Einklang mit diesen Formeln bleiben schließlich die aktuell geltenden
Regelungen zur Berechnung der Rentenhöhe bei der Arbeitsunfähigkeits-
rente, die vorbehaltlich einer relativ langen Versicherungs- und Beitrags-
zeit, aufgrund der Anwendung eines Basissatzes, eine deutlich über die
Grundversorgung hinausgehende Leistung garantieren. Der arbeitsorien-
tierten Verteilungsformel entspräche nämlich genauso eine Ausgestaltung
der Berechnungsregeln unter Beibehaltung einer entsprechenden Lohner-
satzquote.29 Damit einher geht auch eine entsprechende Gestaltung der all-
gemeinen Regeln zur Berechnung der Versicherungszeit bei der Feststel-
lung von Rentenanwartschaften und deren Höhe, nach denen die Länge
der Unterbrechungen im Erwerbsverlauf, die Art und Weise der Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen und ähnliche Faktoren ohne Bedeutung für
die Berechnung der Versicherungszeit bleiben30. Dem Ansatz nach wird
nämlich bei der Formel „jedem nach seiner Arbeit“ davon ausgegangen,
die Verteilung von Gütern erfolge im Verhältnis zu den Gesamtleistungen

28 Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Krakau 2006, S. 40.
29 Vgl. IAO-Übereinkommen Nr. 102 über die Mindestnormen der Sozialen Sicher-

heit.
30 Vgl. VerfGH v. 30.11.1988, K 1/88.
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der Interessierten.31 Daher rechtfertigt diese Formel die Gewährung von
Rentenansprüchen in unterschiedlicher Höhe je nach Beitragshöhe und
Versicherungszeit.32 Andererseits wird jedoch festgestellt, die Formel ge-
he von einer Vergleichbarkeit von Leistungen aus und ermögliche im
Grundsatz auch dann Anrechnungen, wenn eine lange Reihe verschiedener
Ergänzungskriterien herangezogen werde.33 Aus diesem Grund bleibt eine
schlichte Verknüpfung zwischen Rentenanwartschaft und -höhe auf der
einen und der Versicherungszeit sowie der Beitragshöhe auf der anderen
Seite ausgeschlossen.34

Die beiden sonstigen Verteilungsformeln, nach Bedürfnis und nach
Verdienst, dienen im Sozialversicherungswesen als Ergänzung und Kor-
rektiv, beispielsweise bei der Ausdifferenzierung der Höhe solcher Ren-
ten- und sonstigen Leistungen, die aufgrund eines Arbeitsunfalls oder
einer Arbeitserkrankung entstanden sind. Dabei wird die Bedürftigkeit im
Sozialversicherungswesen nicht etwa individuell untersucht, sondern ge-
stützt auf ein schematisches Gesamtbild von Bedürfnissen aus der Per-
spektive der Allgemeinheit der Versicherten festgelegt. Dies zeugt gleich-
zeitig von einer verschwindend geringen Praktikabilität der bedürfnisori-
entierten Gerechtigkeitsformel im Sozialversicherungswesen. Das Ansin-
nen dieser Formel liegt schließlich in der Berücksichtigung von Grundbe-
dürfnissen zur Sicherung des überlebensnotwendigen Minimums, was ein-
mal mehr der Funktion und den Grundsätzen der Sozialversicherungen zu-
widerläuft.

In der Entscheidung vom 11. Februar 199235, lehnte der Verfassungs-
gerichtshof unter Berufung auf die Verteilungsformel „jedem nach geleis-
teter Arbeit“ die Abschaffung von Branchenzulagen, d.h. Zulagen für die
Arbeit unter besonderen Bedingungen (Art. 21 Abs. 4 des Gesetzes vom
17. Oktober 1991 über die Aufwertung von Alters- und sonstigen Renten,
die Grundsätze ihrer Festlegung und die Änderung einiger anderer Geset-
ze36) ab. Der Gerichtshof stellte fest, dass „diese Zulagen angesichts des
aktuellen Zustands des Sozialversicherungswesens in Polen [am Anfang
der 1990er-Jahre, Ergänzung der Autoren] grundsätzlich ihre Berechti-

31 Tkacz (Fn. 4), S. 107.
32 Vgl. Entscheidung des VerfGH vom 22. August 1990, K 7/90, OTK 1990/5.
33 Tkacz (Fn. 4), S. 110.
34 VerfGH v. 23.09. 1997, K 25/96, OTK ZU 1997, Nr. 3-4, 12-13.
35 VerfGH v. 11.02.1992, OTK 1992/1/7; fortan: K 14/91.
36 Poln. GBl. 1991, Nr. 104, Pos. 450; fortan „Aufwertungsgesetz“ oder „Gesetz“.
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gung besitzen und einen Ausdruck der beruflichen Differenzierung sowie
des Prinzips der Verteilung im Sozialversicherungswesen entsprechend
der geleisteten Arbeit darstellen.“

Im vorstehenden Kontext sollte darauf hingewiesen werden, dass die
Verteilung gemäß der geleisteten Arbeit – wie bereits betont – die prinzi-
pielle Formel für die Verteilungsgerechtigkeit im Sozialversicherungs-
recht darstellt.37 Dies hängt damit zusammen, dass Sozialversicherungen
in Polen in ihrer Gestalt ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit Aus-
nahme der ehemaligen Familienversicherung (die formell ab den 1950er-
Jahren bis 1994 existierte), die Gefahr (d.h. das soziale Risiko) des Ein-
tritts von (im weiteren Sinne) erwerbsfähigkeitseinschränkenden Ereignis-
sen anbelangen. Aus diesem Grund betrafen sie Personen, die ihren Unter-
halt aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten – und sollten dies grundsätz-
lich auch weiterhin tun. Neben der besagten arbeitsbezogenen Formel
wird jedoch in der Wissenschaft und Rechtsprechung des Verfassungsge-
richtshofs38 auch auf andere Formeln abgestellt, unter anderem die Vertei-
lung nach Verdienst.39 Mit Blick auf den Unterschied zwischen den For-
meln „jedem nach seiner Arbeit“ (seinem Beitrag, seinen Leistungen) und
„jedem nach seinem Verdienst“ ist vor allem anzumerken, dass die beson-
dere Honorierung von Arbeit unter schwierigen Bedingungen bzw. von
besonderem Charakter oder von besonderen Verdiensten für den Staat
oder die Gesellschaft viel eher der letztgenannten Gerechtigkeitsformel
entspricht. Eine Entlohnung von Verdiensten solcher Art sollte gleichwohl
keine Belastung für die Gemeinschaft der Versicherten und die von ihnen
unterhaltenen Fonds mit sich bringen. Zu Recht wird also in der Lehre an-
genommen, dass „die Vergütung von besonderen Verdiensten außerhalb
des Versicherungssystems stattfinden sollte, z.B. mithilfe von speziellen
Versorgungsleistungen.“40

Mit der sozialversicherungsrechtlichen Gleichstellung von produktiver
(Arbeits-) und reproduktiver (Erziehungs-) Tätigkeit stufte der Verfas-
sungsgerichtshof erwerbstätige Männer einerseits und wegen der Erzie-
hung ihrer Kinder nicht erwerbstätige Frauen andererseits als im gegebe-

37 Jończyk (Fn. 28), S. 40.
38 VerfGH v. 30.11.1988, K 1/88.
39 Ziembiński (Fn. 6), S. 20-31; Tkacz (Fn. 4), S. 99.
40 Wagner, Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych, in: Skąpski/

Slebzak (Hrsg.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
Posen 2014, S. 239; dieselben, a.a.O., S. 559.
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nen Kontext wesentlich gleich anzusehende und rechtlich zu behandelnde
Gruppen ein (vgl. Entscheidung K 1/88). Der Gerichtshof befand, dass
sich die mit dem Gesetz vom 14. Dezember 1982 über die Rentenversor-
gung für Arbeitnehmer und ihre Familien erfolgte Erhöhung der für den
Erwerb einer Invalidenrentenanwartschaft vorausgesetzten Mindestbe-
schäftigungszeit von fünf auf zehn Jahre bei Arbeitnehmern, die ihre erste
Anstellung erst nach der Vollendung des 40. Lebensjahres bzw. nach
Vollendung des 40. Lebensjahres eine neue Beschäftigung erst zehn Jahre
nach Beendigung des vorherigen Arbeitsverhältnisses oder einer analog
qualifizierten Zeit aufgenommen haben, besonders ungünstig auf die Lage
von Frauen auswirkt, die ihre Berufstätigkeit in der Regel wegen der Er-
ziehung ihrer Kinder unterbrechen oder erst spät aufnehmen.

Daraus lässt sich schließen, dass der Verfassungsgerichtshof die grund-
legende arbeitsorientierte Gerechtigkeitsformel in dieser Entscheidung da-
durch abwandelte, dass er ihren Inhalt um den Beitrag zur Entwicklung
und Erziehung künftiger Generationen ergänzte. Ein solches Verständnis
entspricht gleichzeitig der Verteilungsformel „jedem nach seinen Ver-
diensten (Leistungen)“, die auch ohne Weiteres die Formel „jedem nach
seiner Arbeit“ mit umfasst.41

Die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit und die Gleichheit vor
dem Recht

Die Rolle der Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit im Sozialversiche-
rungswesen untersuchte der Verfassungsgerichtshof am häufigsten im Zu-
sammenhang mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz und dem
Diskriminierungsverbot (Art. 32 und 33 der polnischen Verfassung). Ihre
gegenseitige Beziehung erweist sich als besonders komplex. Nach Ansicht
einiger Verfassungsrechtler ist der Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit
fernab der Gleichheit vor dem Recht zu verorten, wenngleich er ihr als
Korrektiv dienen kann.42 „Der bereinigte Grundsatz der sozialen Gerech-
tigkeit als im Gleichheitssatz inbegriffener Wert verliert seine adversative
Kontrastwirkung gegenüber einem anderen Verfassungswert – der Freiheit
– und mildert das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Gleichheit.“

bb)

41 Vgl. ebenda.
42 Sokolewicz (Fn. 11), S. 71.
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Mit Blick auf die verfestigte Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofs kann davon ausgegangen werden, dass die Gleichbehandlung von
wesentlich Gleichem bereits von der Definition her gerecht ist und keiner
zusätzlichen Kontrolle unter dem Gesichtspunkt anderer Grundsätze sozia-
ler Gerechtigkeit bedarf.

Zum Beispiel befand der Gerichtshof im Urteil vom 14. Juni 2004, dass
die Ungleichbehandlung von Versicherten im Hinblick auf die Möglich-
keit, wegen einer Arbeitstätigkeit unter gesundheitsschädlichen bzw. be-
lastenden Bedingungen in Frührente zu gehen, je nach den Eigentumsver-
hältnissen ihrer Arbeitgeber willkürlich und sachfremd sei – und daher im
Widerspruch zum Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit stehe43 (Art. 32
Abs. 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 1998 über Alters- und sonstige
Rentenleistungen aus dem Sozialversicherungsfond). In ähnlicher Weise
berief sich der Gerichtshof im Urteil vom 24. Mai 2012 (AZ: P 12/10) auf
den Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit.44 Thematisch äußerte sich der
Gerichtshof darin zur Ablehnung der Ungleichbehandlung von zwei in Be-
zug auf die Krankenversicherung als relevante Eigenschaft vergleichbaren
Gruppen – Arbeitnehmern und solchen selbstständig Erwerbstätigen, die
vor dem Gang in die Selbstständigkeit über einen längeren Zeitraum der
arbeitnehmerischen Versicherungspflicht unterlagen – bei der Bestim-
mung der Berechnungsgrundlage für Entgeltersatzleistungen nach Art. 48
Abs. 2 und Art. 52 des Gesetzes vom 25. Juni 1999 über Geldleistungen
aus der Sozialversicherung im Krankheitsfall und bei der Mutterschaft.

Das in der Entscheidung K 14/91 aufgezeichnete Konzept für das Ver-
hältnis zwischen Gleichheit vor dem Recht und der Verfestigung und Ver-
tiefung sozialer Gerechtigkeit, vertrat der Verfassungsgerichtshof in sei-
nen nachfolgenden Entscheidungen unverkennbar die Ansicht, dass die
Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit eine Durchbrechung des allgemei-
nen Gleichheitssatzes rechtfertigen können. Im genannten Urteil wies der
Gerichtshof darauf hin, dass „sachlich begründete, im Gerechtigkeits-
grundsatz gründende soziale Präferenzen mit dem Verbot der Bevorzu-
gung gewisser Kategorien (Gruppen) von Rechtsträgern durchaus verein-
bar seien.“

43 OTK-A 2004/6/57.
44 OTK-A 2012/5/52; vgl. VerfGH v. 5.07.2010 r., P 31/09, OTK-A 2010/6/57.
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In diesem Sinne sind die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit als Er-
gänzung oder vielmehr als Korrektiv des allgemeinen Gleichheitssatzes
anzusehen45

Weil die Versicherten ausnahmslos (formell, infolge einer bewussten
Entscheidung des Gesetzgebers) einer homogenen Gemeinschaft zur
(wenngleich nicht identischen) Absicherung derselben sozialen Risiken
angehören, die mit ihren Beiträgen einen gemeinsamen Fonds (mit)trägt,
aus dem wiederum Leistungen auf der Grundlage einer schematischen Be-
darfsermittlung der Gemeinschaftsmitglieder finanziert werden, kann an-
genommen werden, dass sie eine Gruppe gleichberechtigter Rechtsträger
darstellen.

Diese Annahme führt zu dem Schluss, dass jede Differenzierung ihrer
Berechtigungen unmittelbar mit einem bestimmten Ziel verbunden sowie
durch andere Werte, Grundsätze oder Verfassungsnormen, allen voran die
soziale Gerechtigkeit und Solidarität, zu rechtfertigen sein muss.46

Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs besteht ein legitimer Zweck
für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von grundsätzlich
gleichgestellten Versicherten in der Rücksichtnahme auf die Verteilungs-
gerechtigkeit (iustitia distributiva) mit Blick auf die Umverteilungsfunkti-
on der Sozialversicherungen.

Das Sozialversicherungsrecht als Grundsatzinstrument zur Verwirk-
lichung der staatlichen Sozialpolitik, zu deren Zielen mitunter der Aus-
gleich überragender Missverhältnisse zwischen den Lebens- und Existenz-
bedingungen unterschiedlicher sozialer Gruppen gehört47, sollte demzufol-
ge schlichtweg von einer Ungleichheit (Ungleichbehandlung) der Versi-
cherten ausgehen. Im Sozialversicherungswesen sind es entsprechend an-
gewandte Formeln der Verteilungsgerechtigkeit, gekoppelt mit dem Soli-
daritätsprinzip zur Rechtfertigung der Umverteilung im Rahmen einer Ge-
meinschaft, die einer gerechten Differenzierung der rechtlichen Lage von
grundsätzlich gleichbehandelten Versicherten dienen.48

45 Wagner (Fn. 40), S. 224 und die in Fn. 34 zitierte Rspr. des VerfGH.
46 Vgl. VerfGH: v. 20.011992, K 15/91, Państwo i Prawo 1993, Heft 2, S. 100; vom

12. Dezember 1994, K 3/94, OTK 1994/2/42; vom 22. Oktober 1995, K 4/95,
OTK 1995/2/11; vom 28. Mai 2002, P 10/01, OTK-A 2002/3/35.

47 Auleytner, Polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu społecznego, Warschau
2002, S. 14.

48 Vgl. Wagner (Fn. 40), S. 226. Vgl. ähnliche Ansicht in: Ślebzak, ebenda., S. 260.
Darauf wies der VerfGH im Urteil vom 12.07.2012, P 24/10, OTK-A 2012/7/79
hin und betonte, dass die Umverteilungsfunktion des Sozialversicherungswesens
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Wesentliche Ungleichbehandlung von wesentlich Ungleichem

Im Urteil vom 25. September 201449 betonte der Verfassungsgerichtshof,
dass „das Gebot der Ungleichbehandlung von wesentlich Ungleichem eine
in den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit aufgehende Pflicht darstel-
len kann“, zumal „die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit einen weiter-
gehenden und entschieden umfassenderen Inhalt als der Gleichheitssatz
aufweisen.“

Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit vor dem Hintergrund der
Grundsätze der Gegenseitigkeit und Verhältnismäßigkeit; soziale
Gerechtigkeit und soziale Solidarität

Zum Leitgedanken des Urteils K 14/91, dass der – im Hinblick auf die so-
ziale Solidarität und deren Gebot der Lastenverteilung auf möglichst viele
Versicherte bei der Leistungserbringung gerechtfertigte – „Grundsatz der
sozialen Gerechtigkeit im Sozialversicherungswesen unter Berücksichti-
gung seiner Umverteilungsfunktion verwirklicht wird“, kehrte der Verfas-
sungsgerichtshof mehrmals in seiner späteren Rechtsprechung zur Prüfung
der Übereinstimmung von Vorschriften des Sozialversicherungsrechts mit
den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zurück.

Unter Berufung auf das Zusammenwirken von sozialer Gerechtigkeit
und sozialer Solidarität ließ der Gerichtshof im Urteil vom 19. Dezember
201250 das einzig für dieses Jahr geltende einmalige Absehen des Gesetz-
gebers von der Anwendung der allgemeinen Regelungen zur Anhebung
der Altersrenten51, die von einer prozentualen (nach dem Preisindex ermit-
telten) Anhebung ausgingen, zugunsten einer Anhebung um einen starren,
von der Rentenhöhe unabhängigen Betrag zu. Dieser Mechanismus (d.h.
die unterschiedslose Anhebung sämtlicher Rentenleistungen um 71 zloty)
war von vornherein ungeeignet, den Geldwertverlust (Kaufkraftverlust) al-

cc)

dd)

„auf einer bestimmten Verflachung des Leistungsumfangs zugunsten von Perso-
nen mit einem niedrigen und zu Lasten von Personen mit einem hohen beitrags-
pflichtigen Einkommen beruht.“.

49 VerfGH v. 25.09.2014, SK 4/12.
50 VerfGH v. 19.12.2012, K 9/12.
51 Aus dem Gesetz vom 17. Dezember 1998 über Alters- und sonstige Rentenleistun-

gen aus dem Sozialversicherungsfond.
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ler Rentenleistungen gleichmäßig zu kompensieren. Im Endeffekt blieb
der reale Wert einzig bei Leistungen in Höhe von über 1480,00 zloty er-
halten.

Diese unterschiedliche Behandlung von grundsätzlich gleichgestellten
Rechtsträgern fand jedoch nach Ansicht des Gerichtshofs eine hinreichen-
de Rechtfertigung im Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit unter Berück-
sichtigung seiner Umverteilungsfunktion im Sozialversicherungswesen.52

Diesem Gedanken entsprechend bildet die Sozialsolidarität zusammen
mit der Verteilungsgerechtigkeit ein Instrument zur Korrektur der Leis-
tungsberechnung zugunsten von Personen mit einem niedrigeren Einkom-
men. Sie ermöglicht eine Umverteilung von Mitteln innerhalb der Gesell-
schaft von wohlhabenderen auf weniger wohlhabende Bürger.

Bei der Bewertung dieser Rechtsfrage ließ sich der Gerichtshof über-
dies von dem Gedanken leiten, dass der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit von empfangenen Leistungen und erbrachter Arbeit (eingezahlten
Beiträgen) relativ zu verstehen ist, da er hinter den Grundsätzen der sozia-
len Solidarität und Umverteilung der Einkünfte in der Gesellschaft zurück-
tritt. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Sinne einer Gleichwertigkeit
von Beiträgen und empfangenen Leistungen gilt im Sozialversicherungs-
wesen nicht absolut, da – so der Gerichtshof in einer anderen Entschei-
dung – die jeweilige Leistung nicht auf der Grundlage des individuellen
Risikos berechnet werde und ihre Höhe auch sonst davon unabhängig
sei.53 Dies entspreche dem Grundsatz der sozialen Solidarität zur Gestal-
tung von Form und Inhalt der Pflichten im Rahmen der Gemeinschaft der
Versicherten sowie zur Regelung der Grundsätze für das Bestehen und
Funktionieren derselben (bezogen auf: die prozentuale Berechnung der
Beitragshöhe anstelle einer Pauschale, das Absehen von der individuellen
Risikoeinschätzung, Leistungsberechtigung in Fällen der Risikoverwirkli-
chung). Soziale Solidarität ist gleichbedeutend mit einer ungleichen Betei-
ligung bei der Erhaltung des Fonds und der Nutzung dieser Mittel, da eine
Symmetrie zwischen dem eigenen Beitrag und den empfangenen Leistun-
gen Risikogemeinschaften fremd sind.54

Sozialversicherungen unterliegen demnach den Grundsätzen sozialer
(Verteilungs-)Gerechtigkeit und Solidarität, während dem Gegenseitig-
keitsgrundsatz allein die Funktion eines Korrektivs zur gesetzgeberischen

52 So auch: Urteil des VerfGH K 17/00, OTK ZU 2001/1/4.
53 VerfGH v. 12.07.2012 r., P 24/10.
54 Jończyk (Fn. 28), S. 38 ff.
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Freiheit bei der Bestimmung der Rechte und Pflichten der Versicherten
zukommt, sodass eine vermehrte finanzielle Belastung einiger Mitglieder
der Versichertengemeinschaft stets gerechtfertigt und allgemein akzeptiert
bleibt.55

Eine abweichende Auslegung der Rolle der sozialen Gerechtigkeit und
Solidarität nahm der Gerichtshof im Urteil vom 24. Oktober 200556 vor,
als er feststellte, dass Art. 15 Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 1998
über Alters- und sonstige Rentenleistungen aus dem Sozialversicherungs-
fond über die Beschränkung der Höhe des Rentenberechnungsgrundlagen-
Indikators (nach der sog. alten Formel für die Berechnung der Rentenhö-
he) auf 250 % durchaus den Vorgaben der Art. 2 und 32 plVerf entspre-
chen.57

Der Gerichtshof betonte zwar, für die gesetzliche Abflachung der Ren-
tenhöhe von Besserverdienenden spreche mitunter der Grundsatz der so-
zialen Gerechtigkeit. Nach Ansicht des Gerichthofs „rechtfertigt dieses
Prinzip eine solche Differenzierung des Rentenanspruchs im Sozialversi-
cherungsrecht. Sie ergibt sich aus dem im Wege der Rentenzahlung ausge-
drückten Ausmaß der geleisteten Arbeit sowie der Erwerbsdauer, wobei
die Umverteilungsfunktion der Sozialversicherungen als Korrektiv zu be-
rücksichtigen ist.“

Dem fügte das Gericht gleichzeitig bei, hinter der Beibehaltung dieser
Einschränkung des Rentenberechnungsgrundlagen-Indikators stünden
auch Solidaritätsüberlegungen. Wie jedoch aus den Beweggründen her-
vorging, ist damit die Solidarität zwischen den Generationen gemeint. Der
Gerichtshof hob nämlich hervor, „eine etwaige Abschaffung dieser Be-
schränkung würde, angesichts 296.000 betroffener Anwartschaften, zu
einem jährlichen Anstieg der Rentenausgaben um ca. 1,7 Mrd. zloty füh-
ren.“ Dies hätte gleichzeitig eine Verletzung des Grundsatzes der gemein-
samen Solidarität „aller Versicherungspflichtiger und vom Nationalen Ge-
sundheitsfonds finanzierte Leistungen in Anspruch nehmender Personen“
zur Folge. Das Verfassungsgericht fügte dem bei, dass „der aktuelle Auf-
bau der Versicherung (und der damit einhergehende Solidaritätsgrundsatz)
dazu führt, dass die eingenommenen Versicherungsbeiträge sowohl zur
Absicherung künftiger Renten versicherungspflichtiger Personen als auch
aktuell bezogener Leistungen verwendet werden.“

55 Vgl. Wagner (Fn. 40), S. 227.
56 VerfGH v. 24.10.20055, P 13/04.
57 OTK-A 2005/9/102.
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Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs sind die in Art. 2 plVerf nie-
dergeschriebenen Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit als Kontrollmaß-
stab für die Verfassungsmäßigkeit des Sozialversicherungsrechts unbe-
dingt unter Einhaltung der Grundsätze des Gemeinwohls (Art. 1 der polni-
schen Verfassung) und der Solidarität (aus der Präambel der Verfassung),
die eine Betrachtung des Systems nicht lediglich aus dem Gesichtspunkt
der Einzelinteressen sondern des Gemeinwohls gebieten, anzuwenden.

Überdies stellte der Gerichtshof im Urteil vom 5. Juli 2010 fest: „Im
Katalog der Verfassungswerte, welche die soziale Gerechtigkeit ausma-
chen, sind u.a. die Schaffung von Bedingungen für eine ausgewogene und
stabile wirtschaftliche Entwicklung, das Gleichgewicht des Staatshaus-
halts, das Recht der Bürger, ihre Vertreter zur Bestimmung von Anlage,
Richtung und Prioritäten der Sozial- und Wirtschaftspolitik im demokrati-
schen Verfahren zu wählen, zu nennen.“ Zum Inhalt der Grundsätze der
sozialen Gerechtigkeit gehört auch eine Reihe spezieller, an den Gesetzge-
ber und die öffentliche Verwaltung gerichteter Rechtsgrundsätze, etwa
„die soziale Minimalabsicherung, die Gewährleistung einer Grundversor-
gung für unfreiwillig arbeitslose Personen, aber auch der Gleichheits-
satz.“58

Die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit in sonstigen ausgewählten
Systemen der sozialen Sicherheit

Verteilungsgerechtigkeit

In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs wird grundsätzlich an-
erkannt, dass die Verteilung von Mitteln in der Gesellschaft außerhalb des
Versicherungswesens nach der Formel „jedem nach seinen (gerechtfertig-
ten) Bedürfnissen oder jedem nach seinen Verdiensten“ erfolgen sollte.

Der Einführung von Wohnungszulagen etwa lag nach Ansicht des Ge-
richtshofs der Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit nach der Formel „je-
dem nach seinen Bedürfnissen“ zu Grunde.59 Ähnlich verhält es sich, nach
Einschätzung der Verfassungsrichter, bei der Gewährung von Sachmitteln
für spezielle Zwecke im Rahmen der Sozialhilfe.60

c)

aa)

58 P 31/09, OTK-A 2010/6/57.
59 VerfGH v. 4.02.1997 r., P 4/96, OTK-ZU 1997/1/3.
60 VerfGH v. 29.09.1993 r., K 17/92, OTK 1993, Teil II, Rn. 33.
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Im Urteil vom 21. Oktober 2014 betonte der Verfassungsgerichthof fer-
ner, auch das Pflegeleistungssystem beruhe auf dem Grundsatz der sozia-
len Gerechtigkeit nach der Bedürfnisformel.61 Bei der Gewährung von
Leistungen für die Pflege behinderter Personen muss der Gleichheitssatz
nicht zwangsläufig auf alle formellen Mitglieder dieser Berechtigtengrup-
pe (d.h. die in die Pflege von Behinderten eingebundenen nicht erwerbstä-
tige Personen) durchschlagen. Die Annahme einer solchen Verteilungsfor-
mel kann eine Rechtfertigung für die Anwendung des Einkommenskriteri-
ums als Voraussetzung für den Erwerb von Leistungen, wie z.B. eines
speziellen Pflegegeldes, darstellen.

Der Verfassungsgerichtshof wies jedoch darauf hin, dass „der Gesetz-
geber beim Rückgriff auf das Kriterium des Familieneinkommens auf die
gesamte Vermögenslage anstatt lediglich auf das Einkommen selbst ab-
stellen sollte. Die Anknüpfung allein an Einkünfte aus abhängiger Arbeit
sei, obwohl diese die grundsätzliche Verdienstquelle darstellen, nicht aus-
reichend und mit Blick auf die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit
kaum annehmbar. Überdies kann es die adäquate Einschätzung der Ver-
mögenslage einer Familie, die sich um von der gesamten Gesellschaft fi-
nanzierte Leistungen bewirbt, wesentlich erschweren. Der Gesetzgeber
sollte demnach vorsichtig mit dem Einkommenskriterium umgehen, wenn
er darunter schlicht neuerworbene finanzielle Mittel verstehen will, ohne
dabei auf die finanzielle Gesamtlage jener Personen zu achten, die von der
Gesellschaft einen Transfer zu ihren Gunsten begehren. Eine derartige Re-
gelung kann nämlich gegen den Gerechtigkeitsgrundsatz verstoßen.“ Im
zitierten Urteil führte der Verfassungsgerichtshof ebenfalls an, dass die
Gewährung von Leistungen für Behindertenpfleger nicht zwangsläufig zu
einer Gleichbehandlung aller dieser Gruppe formell angehörenden Perso-
nen (also der in die Pflege von Behinderten eingebundenen Nichterwerbs-
tätiger) führen muss. Die Schlussfolgerung im Urteil lässt die Annahme
zu, der Verfassungsgerichtshof empfand die Gewährung des Pflegegeldes
im Verhältnis zur Bedürftigkeit als die adäquate Verteilungsformel für
diese Gruppe von Leistungen. Ihre Anwendung vermag es, die unter-
schiedliche Behandlung verschiedener Pfleger nach dem von vornherein
nicht willkürlich bestimmten Bedürftigkeitskriterium zu rechtfertigen. Un-
ter den Seniorenpflegern stellen nämlich weder bereits empfangene noch

61 VerfGH v. 21.10.2014 r., K 38/13, OTK-A 2014/9/104.

Soziale Gerechtigkeit in der Verfassung der Republik Polen

55

https://doi.org/10.5771/9783845282206-33 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845282206-33
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


künftige (erwartete wie aufgeschobene) Leistungen der Berechtigten eine
Begründung für die Gewährung der Leistung (des Transfers) dar.

Ausgleichende Gerechtigkeit

Besondere Aufmerksamkeit verdient, vor dem Hintergrund des eben Dar-
gestellten, das Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 24. Juni 201362, in
dem die Richter in Bezug auf die ausgleichende Gerechtigkeit explizit äu-
ßerten, dass sie für Systeme der sozialen Unterstützung brauchbarer und
adäquater als die Verteilungsgerechtigkeit sei. In einer Stellungnahme zu
den Voraussetzungen für den Erwerb einer Sozialrente beanstandete der
Verfassungsgerichtshof das Erfordernis des Aufenthalts auf polnischem
Staatsgebiet und betonte, „Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf die
Voraussetzungen und Verfahren für die Verteilung von Gütern, Vorteilen
und Privilegien; sie gründet auf dem Kriterium der Verdienste im Sinne
einer proportionalen Beteiligung an den Gütern, Vorteilen und Privilegien
im Hinblick auf einen bestimmten Verdienst oder Verdienste.“ Der Ge-
richtshof stellte daraufhin fest, dass die Gewährung der Sozialrente und
die Berechnung ihrer Höhe nicht unter Berücksichtigung des Verdienstkri-
teriums stattfänden, wie es etwa bei der Sozialversicherungsrente mit der
Beitragszeit der Fall sei, weil hier Personen betroffen seien, die sich aus
von ihnen nicht zu vertretenden Gründen (Alter und Arbeitsunfähigkeit)
nicht auf dem Arbeitsmarkt zurechtfinden und sich dementsprechend kein
„Verdienst“ i.S. einer Erwerbsdauer erarbeiten konnten.

Nach Ansicht des Gerichtshofs erfährt hier die Verteilungsgerechtigkeit
demnach „gewisse Korrekturen, die eine Hervorhebung der ausgleichen-
den Gerechtigkeit rechtfertigen.“

Auf die Bedeutung der Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit – einer
ausgleichenden Gerechtigkeit, wie es scheint – berief sich der Verfas-
sungsgerichtshof für die Begründung einer Ungleichbehandlung von we-
sentlich Ungleichem ebenfalls im Urteil vom 13. Juni 201363, als er die
Gleichstellung der Lage von weitgehend oder eingeschränkt behinderten

bb)

62 VerfGH v. 24.06.2013, P 11/12, OTK-A 2013/5/62.
63 VerfGH v. 13.06.2013, K 17/11, OTK-A 2013/5/58, ähnlich in Bezug auf die ein-

fältige öffentliche Finanzierung von Krankenversicherungsbeiträgen von allen
Landwirten, trotz Unterschieden innerhalb dieser Gruppe –VerfGH v. 26.10. 2010,
K 58/07, OTK-A 2010/8/80.
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Arbeitnehmern mit der von Nichtbehinderten bei der Normierung der Ar-
beitszeit beanstandete. Die Verfassungsrichter wandten ein, dass man „bei
der Beurteilung der Vereinbarkeit der gerügten Vorschriften mit dem Ge-
rechtigkeitsgrundsatz feststellen muss, dass ungleiche Rechtsträger –
nichtbehinderte Arbeitnehmer und solche mit einer leichten Behinderung
einerseits und schwer- sowie mittelbehinderte Arbeitnehmer andererseits –
hinsichtlich der Arbeitszeitnormierung im Wesentlichen identisch behan-
delt worden sind. Gleichzeitig sind keine verfassungsrechtlichen Grund-
werte ersichtlich, die einen solchen Verstoß gegen den Gerechtigkeits-
grundsatz zu rechtfertigen vermochten und denen man Vorrang vor dem
Schutz der Gesundheit und der Existenz von schwerbehinderten Personen
gewähren müsste.“

Der Stellungnahme des Verfassungsgerichtshofs aus dem Urteil in der
Rechtssache K 38/1364 folgend, ließe sich demnach annehmen, dass auch
die Ungleichbehandlung von Betreuern von behinderten Kindern und Ju-
gendlichen auf der einen und älteren Personen auf der anderen Seite ge-
rechtfertigt sei. Auch hier kann die ausgleichende Gerechtigkeit eine hin-
reichende Begründung liefern, wenn man annimmt, dass die vom Staat er-
teilte Unterstützung behinderten Personen und ihren Betreuern die Bewäl-
tigung von Barrieren beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen ermög-
licht und damit auch für die Gesellschaft – im Wege der sozialen Inklusi-
on behinderter Personen – langfristig ein Vorteil entstehe. Innerhalb der
Gruppe der Betreuer von jüngeren Personen würde die ausgleichende Ge-
rechtigkeit hingegen eine vollständige Gleichbehandlung erfordern.

Angesichts dieser Überlegungen erweckt die Einschätzung des Verfas-
sungsgerichtshofs aus dem Urteil in der Rechtssache K 38/13, dass ein
Abstellen des Gesetzgebers auf das Kriterium des genauen Eintrittsdatums
der Behinderung (bis zur Vollendung des 18. bzw. 24. Lebensjahrs) in
Art. 17 Absatz 1 b des Gesetzes über Familienleistungen zu einer Un-
gleichbehandlung von pflegebedürftigen Personen nach Art. 32 plVerf
führe, keine bedeutenden Zweifel. Diese Unterscheidung stellte nämlich
keine im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit gebotene Differenzierung
dar. Das hier angewandte Kriterium beruhte weder auf der Annahme, dass
diese Unterscheidung Bedürfnissen von unterschiedlichem Umfang und
Charakter gerecht werde (Verteilungsgerechtigkeit nach dem Bedürfnis-
kriterium), noch darauf dass einzig die Personen, deren Behinderung wäh-

64 VerfGH v. 21.10.2014 r., K 38/13, OTK-A 2014/9/104.
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rend des im Art. 17 Absatz 1b des Gesetzes über Familienleistungen be-
schriebenen Zeitraums ihren Ursprung hat, ein gewisses unterstützungsbe-
dürftiges Potenzial beibehalten, das eine Angleichung beim Zugang zu ge-
sellschaftlich begehrten Gütern und Leistungen rechtfertigen würde (aus-
gleichende Gerechtigkeit). Zweifelsfrei deutete das vom Gesetzgeber be-
stimmte Kriterium – vorbehaltlich der obigen Anmerkungen – darauf hin,
ihm seien das Alter von behinderten Personen und ihre fortdauernde bzw.
beendete Schulzeit bei der Ausgestaltung des Systems von Pflegeleistun-
gen, mitunter im Wege von verschiedenen Zugangsvoraussetzungen und
einer unterschiedlichen Höhe von Leistungen, nicht gleichgültig. Dieses
Kriterium hätte jedoch auch in Anlehnung an die ausgleichende Gerech-
tigkeit bestimmt werden können, ohne gleichzeitig die Formel der Vertei-
lungsgerechtigkeit „jedem nach seinen gerechtfertigten Bedürfnissen“
gänzlich zu missachten.

Dem geltenden Gesundheitswesen lassen sich durchaus konkrete Aus-
prägungen der ausgleichenden Gerechtigkeit entnehmen. Dies betrifft vor
allem die allgemeine Leistungsberechtigung aller Kinder (bis zum ihrem
18. Lebensjahr) in der Gesundheitsversorgung ungeachtet der Versiche-
rungslage ihrer Eltern und Betreuer. Die Grundlage für diese gesetzliche
Bestimmung bildet die – im allgemeinen Interesse liegende – Investition
in die Gesundheit und Entwicklung der jüngeren Generationen, um damit
einen künftigen, zeitlich versetzten Vorteil zu sichern. Im sonstigen Um-
fang gelten für die Vorschriften über den Zugang zu Leistungen der Ge-
sundheitsversorgung die Grundsätze der Verteilungsgerechtigkeit entspre-
chend der Formel „jedem nach seinen Bedürfnissen“.

Zusammenfassend findet ausgleichende Gerechtigkeit dann Anwen-
dung, wenn ein Rückgriff auf Verdienst- oder Arbeitskriterien entfällt, be-
stimmte rechtliche Lösungen (mit einem Schutzzweck) dennoch eine ent-
sprechende Begründetheit vorweisen, erstens wegen der angeborenen und
von Verdiensten unabhängigen Würde des Menschen und zweitens wegen
des Chancenausgleichs bei Verdienstmöglichkeiten, die sich aufgrund von
Arbeitsunfähigkeit oder anderen persönlichen Einschränkungen sehr un-
terschiedlich gestalten können.

Daher zeigte der Verfassungsgerichtshof in seiner Urteilsbegründung
zur Rechtssache P 11/1265 auf, dass „der formelle Gleichheitssatz als
Gleichbehandlung von wesentlich Gleichem und Ungleichbehandlung von

65 VerfGH v. 24.06.2013, P 11/12, OTK-A 2013/5/62.
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wesentlich Ungleichem allein für sich noch keine gerechte Behandlung
gewährleistet. Notwendig erscheint vielmehr die Aufstellung von weiteren
Voraussetzungen zur Gewährleistung einer gleichen Beteiligung an Gü-
tern, Vorteilen und Institutionen, im weiteren Sinne – einer gleichberech-
tigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der verfassungsrechtliche
Gerechtigkeitsgrundsatz bietet in diesem Fall keine Rechtfertigung für
Ungleichbehandlungen oder Abweichungen vom Gleichheitssatz. Im Ge-
genteil, er stellt geradezu eine Voraussetzung für die Gleichbehandlung im
materiellen Sinne dar. Die Verfassung geht nämlich von einer gleichbe-
rechtigten Autonomie des Einzelnen und der Gleichstellung ihrer Werte
mit denen von anderen Menschen aus. Die von einer gleichberechtigten
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, mitunter beim Zugang zu Gütern,
ausgehende soziale Gerechtigkeit kann erst verwirklicht werden, wenn die
diesen Zugang versperrenden oder erschwerenden Barrieren abgebaut
werden, etwa (1) erstens eine durch Vorurteile und diskriminierende Prak-
tiken, z.B. in Bezug auf behinderte Personen, auftretende fehlende Aner-
kennung der Individuen oder Gruppen oder (2) zweitens das Fehlen von
entsprechenden Mitteln auf Seiten des Individuums oder der Gruppe, die
eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben überhaupt
erst ermöglichen.“

Im Vergleich zur ausgleichenden Gerechtigkeit, erfolgt die Zuweisung
von Gütern bei der Verteilungsgerechtigkeit nach Arbeit (Leistungen),
Verdiensten oder Bedürftigkeit.66 Demnach wird grundsätzlich von Dis-
krepanzen zwischen den Begünstigten und einer ungleichen Berechtigung
zu den ausgeteilten Gütern ausgegangen. Ausgleichende Gerechtigkeit
setzt demgegenüber keinen bereits erbrachten Beitrag voraus, stattdessen
wird sie mit künftigen Handlungen (Arbeit und Beiträgen) der Berechtig-
ten begründet.67 An dieser Stelle erzwingt jedoch das Fehlen eines voraus-
gehenden Beitrags als Bezugspunkt eine identische Gleichverteilung von
Gütern. Ein bedeutendes Merkmal dieser Art von sozialer Gerechtigkeit
ist die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Begründung von Mög-
lichkeiten zur Entfaltung und Nutzung des eigenen Potenzials, vor allem
die Einführung von gewissen Präferenzen entsprechend den Ideen von
Chancengleichheit und gleichem Zugang. Ausgleichende Gerechtigkeit
wirkt demnach vorbeugend gegen einen gesellschaftlichen Ausschluss.

66 So wohl auch Tkacz (Fn. 4), S. 34 ff.
67 Dies entspricht dem Verständnis von ausgleichender Gerechtigkeit nach Ziemiński

im Bereich der künftigen, zeitversetzten Gegenseitigkeit.
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Eine auf diese Art begriffene soziale – ausgleichende – Gerechtigkeit
sollte die Gestaltung von Leistungssystemen zur Förderung und Unterstüt-
zung des individuellen Potenzials und zum Ausgleich verschiedener Defi-
zite beeinflussen. Darunter fallen etwa Familienleistungen, Stipendien, die
Gesundheitsvorsorge (z.B. die Impfung von Kindern und Jugendlichen)
oder Leistungen für Einzelpersonen oder Gruppen, die wegen körperlichen
Beeinträchtigungen Beschränkungen beim Zugang zu verschiedenen Gü-
tern und Leistungen erfahren.

Ausgleichende Gerechtigkeit wirkt sich zugunsten der Chancen junger
Menschen aus, weswegen sie Renten- und Alterspflegesysteme nur in ge-
ringerem Maße betreffen. In einem gewissen Umfang vermag sie das
Recht auf Versorgungs- und Sozialversicherungsleistungen bei Lohnaus-
fall während der Kindererziehungszeit (z.B. Mutterschaftsgeld und andere
Elternleistungen, die Fortzahlung von Rentenbeiträgen durch den Staat) zu
beeinflussen.

Die Angemessenheit dieser Lösungen hängt jedoch davon ab, ob sie
erstens die generationenübergreifende Solidarität nicht beeinträchtigen,
d.h. keine übermäßige Belastung für die aktuell erwerbstätige Generation
darstellen, und zweitens entsprechende sozioökonomische Voraussetzun-
gen für ihre Anwendung herrschen, die eine künftige Rückgewinnung der
getätigten Kosten erwarten lassen.
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